
 

Anlage 27 (zu § 72 Abs. 5 i. V. m. § 38 GKWO) 

Wahlbekanntmachung 
 

1. Am 10. März 2024 findet die Wahl/Stichwahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters *) 

  in der Gemeinde Stadt Wahlstedt statt. 

 
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 1) 

 
2. Die Gemeinde bildet einen Wahlbezirk. *) 

  Der Wahlraum befindet sich 

genaue Bezeichnung 

 

 

 

  Die Einteilung der Gemeinde in Wahlbezirke ist aus dem beigefügten Anhang ersichtlich. *) 

 
3. Wahlberechtigte können nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie 

eingetragen sind. 
 

 Die Wählerinnen und Wähler werden gebeten, die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Pass 
zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. Nach Feststellung der 
Wahlberechtigung wird diese zurückgegeben und ist von der Wählerin oder dem Wähler für eine etwa notwendig 
werdende Stichwahl aufzubewahren und erneut zur Stichwahl mitzubringen. 2) 

 

 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahlraum ausgegeben werden. Es wird ein weißer Stimmzettel 
verwendet. 

 

 Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme. 3) 
 

 Die Wählerin oder der Wähler gibt die Stimme jeweils in der Weise ab, dass sie oder er auf dem Stimmzettel durch 
ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder anders eindeutig kenntlich macht, welcher Bewerberin oder welchem 
Bewerber die Stimme gelten soll - dass sie oder er mit "Ja" oder "Nein" stimmt. 3) 

 
 Der Stimmzettel muss von der Wählerin oder dem Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem 

besonderen Nebenraum gekennzeichnet und so zusammengefaltet werden, dass sein Inhalt verdeckt ist. 
 
4. Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. 

Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 
5. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk der Gemeinde oder 
b) durch Briefwahl  
teilnehmen. 

 

  Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von 
Bezeichnung der Stelle, die die Wahlscheine erteilt 

 
Stadt Wahlstedt, Markt 3, 23812 Wahlstedt 
 

einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag be-
schaffen und den Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem 
unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig an die Gemeindewahlleiterin oder den Gemeindewahlleiter absenden, 
dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingehen kann. Der Wahlbrief kann auch in der Dienststelle der 
Gemeindewahlleiterin oder des Gemeindewahlleiters abgegeben werden. Wer erst am Wahltag den Wahlbrief 
abgeben will, muss dafür sorgen, dass dieser bis 18.00 Uhr dem Wahlvorstand des auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Wahlbezirks zugeht. Näheres ergibt sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl, das jede Briefwählerin 
und jeder Briefwähler mit den Briefwahlunterlagen erhält. 

 
6. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 5 Abs. 4 des Gemeinde- 

und Kreiswahlgesetzes). 
 

Ort, Datum 
 

Wahlstedt, den 26.02.2024 
 

Die Gemeindewahlleiterin / Der Gemeindewahlleiter 

 

                                                           
*) Nichtzutreffendes entfällt. 
1) bei abweichender Festsetzung der Wahldauer ist die festgesetzte Wahldauer einzusetzen. 
2) Dieser Satz entfällt bei der Durchführung der Stichwahl. 
3) in den Fällen, in denen nur ein Wahlvorschlag zur Wahl zugelassen worden ist. 



 
 
 
 

Anhang zur Wahlbekanntmachung 
 

Einteilung der Stadt Wahlstedt in Wahlbezirke  
 

Wahlbezirk  
Lage des Wahlraums 

Zugehörige Straßen 

Nr. Name 

1 Stadtbücherei 
An der Eiche 32 
23812 Wahlstedt 

Adlerstraße 
Alte Landstraße 
Am Röthberg 
Amselweg 
An der Eiche 
Drosselweg 
Falkenhorst 
Finkenweg 
Kernbeißerweg 
Kiebitzring 
Lerchenstraße 
Markt 
Meisenweg 
Rotkehlchenweg 
Schwalbenweg 
Segeberger Straße 
Stieglitzweg 
Zaunkönigweg 
Zeisigweg 

2 Jugendzentrum 
Dr.-Hermann-Lindrath-

Straße 9,  
23812 Wahlstedt 

Alter Barker Weg 
Birkenweg 
Dr.-Hermann-Lindrath-Straße 
Gildeweg 
Grüner Weg 
Grundfosweg 
Gutenbergweg 
Hans-Dall-Straße 
Heideweg 
Hökkerredder 
Holunderweg 
Industriestraße 
Kiefernweg 
Kirchsteig 
Kronsheider Straße (Hausnr. 26-53) 
Mecklenburger Weg 
Memellandweg 
Poststraße 
Rendsburger Straße 
Sudetenweg 
Wacholderweg 
Waldstraße (Hausnr. 2-118, ohne 3, 5, 7) 

Westpreußenweg 
Willy-Pelz-Straße 
Wittenborner Straße  
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3 
Treffpunkt im Ort 

(TriO) 
Kronsheider Straße 16, 

23812 Wahlstedt 

Bjerringbrostraße 
Feldkamp 
Gartenweg 
Gorch-Fock-Straße 
Kronsheider Straße (Hausnr. 1-25)  
Nordlandstraße 
Noreweg 
Ostpreußenweg 
Pommernweg 
Skandinavienstraße 
Suomiweg 
Surahammarweg 
Wiesenweg 

4 
Poul-Due-Jensen-

Schule, Haus A 
Neumünsterstraße 22, 

23812 Wahlstedt 

Danziger Weg 
Dorfstraße 
Emil-Nolde-Weg 
Fehrenböteler Straße 
Graf-Spee-Straße 
Grevekoppel 
Heidmühlener Straße 
Klaus-Groth-Weg 
Matthias-Claudius-Straße 
Neumünsterstraße 
Ostlandstraße 
Scharnhorststraße 
Theodor-Storm-Straße 
Tirpitzweg 

5 Begegnungsstätte 
Waldstraße 1,  

23812 Wahlstedt 

Am Eichengrund 
Am Jördenberg 
Bahrenbrook 
Bergkoppel 
Blocksberg 
Bussardstieg 
Elmhorst 
Glödekoppel 
Großhörn 
Habichtshorst 
Hasselkamp 
Hofkoppel 
Holsteinstraße (ohne 17, 19, 19a, 21, 
22, 23, 25, 25a, 27, 27a, 28, 29, 29, 
29a)  
Im Bucheneck 
Im Holt 
Im Streem 
Kieler Straße 
Königskoppel 
Lütten Bogen 
Oberer Streemweg 
Rüßweg 
Waldstraße (Hausnr. 1, 3, 5, 7) 

 
 


